
Allgemeine Geschäftsbedinungen Grafikdesign (AGG)
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen  Style 
Apartment | Fotografie & Gestaltung - Thomas Billik (im folgendem 
Agentur genannt), und ihrem Auftraggeber abgeschlossenen Verträge. 
Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie 
nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedin-
gungen des Auftrag gebers, die die Agentur nicht ausdrücklich anerkennt, 
werden nicht Vertrags inhalt, auch wenn die Agentur ihnen nicht ausdrück-
lich widerspricht.

Urheberrecht und Nutzungsrechte
01.1 Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche  
Ein willigung der Agentur weder im Original noch bei der Reproduktion ver-
ändert werden. Jede vollständige oder teilweise Nachahmung ist  
unzulässig. 
01.2 Bei Verstoß gegen Punkt 1.1 hat der Auftraggeber der Agentur 
 zu sätzlich zu der für die Designleistung geschuldeten Vergütung eine 
 Vertragsstrafe in Höhe von 100 % dieser Vergütung zu zahlen.
01.3 Die Agentur überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen 
 Verwendungszweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes 
vereinbart ist, wird nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Der  
Agentur bleibt in jedem Fall, auch wenn er das ausschließliche Nutzungs-
recht  ein geräumt hat, berechtigt, seine Entwürfe und Vervielfältigungen  
davon im Rahmen der Eigenwerbung in allen Medien zu verwenden.
01.4 Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen 
Vereinbarung zwischen Agentur und Auftraggeber. Die Nutzungsrechte 
 gehen auf den Auftraggeber erst nach vollständiger Bezahlung der Ver- 
gütung über.
01.5 Die Agentur ist bei einer Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung 
und/oder öffentlichen Wiedergabe der Entwürfe und Reinzeichnungen als 
Urheber zu nennen. Verletzt der Auftraggeber das Recht auf Namens-
nennung, ist er verpflichtet, der Agentur zusätzlich zu der für die  
Designleistung geschuldeten Vergütung eine Vertragsstrafe in Höhe von 
100 % dieser Vergütung zu zahlen. Davon unberührt bleibt das Recht der 
Agentur, bei konkreter Schadens berechnung einen höheren Schaden 
geltend zu machen.
01.6 Will der Auftraggeber in Bezug auf die Entwürfe, Reinzeichnungen 
oder sonstigen Arbeiten der Agentur formale Schutzrechte zur Ein- 
tragung in ein amtliches Register anmelden, bedarf er dazu der vorherigen 
schriftlichen  Zu stimmung der Agentur.

Mitwirkungspflicht des Kunden
02.1 Sämtliche Fragen der Agentur über Angelegenheiten des Auftrag-
gebers werden möglichst vollständig, zutreffend und kurzfristig beantwor-
tet. Die Agentur wird nur Fragen stellen, deren Beantwortung von  
Bedeutung für das Projekt ist oder sein könnte. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, die  Agentur unaufgefordert und umgehend über Umstände zu 
informieren, die von wichtiger Bedeutung für das gemeinsame Projekt sind 
oder sein können. Von der Agentur gelieferte Ergebnisse und Berichte sind 
vom Auftraggeber innerhalb einer Frist von 10 Werktagen abzunehmen. 
Erforderliche  Korrekturen und Änderungswünsche müssen der Agentur 
unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Äußert sich der Auftraggeber in-
nerhalb dieser Frist nicht, gilt die Leistung als abgenommen.

Vergütung
03.1 Die Vergütung für Entwürfe, Reinzeichnugen und Einräumung der 
 Nutzungsrechte erfolgt auf Grundlage des Tarifvertrages für Designlei-
stungen SDSt/AGD (neueste Fassung), sofern keine anderen Vereinba-
rungen getroffen wurden. Bereits die Anfertigung von Entwürfen ist  
kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Die 
Vergütungen sind Nettobeträge, zahlbar zuzüglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer und ohne Abzug.
03.2 Die Vergütungen sind bei Lieferung der Entwürfe ohne Abzug fällig. 
 Werden die Entwürfe in Teilen abgenommen, so ist bei Abnahme der  
ersten Teillieferung eine Teilvergütung zu zahlen, die wenigstens die Hälfte 
der  Gesamtvergütung beträgt.
03.3 Jede erneute Nutzung der Entwürfe und Reinzeichnungen bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Agentur. Dasselbe gilt für 
 Nutzungen, die über den ursprünglich vereinbarten oder vorgesehenen 
 Umfang hinausgehen. Der Auftraggeber hat für jede erneute oder zusätz-
liche Nutzung, die ohne Zustimmung der Agentur erfolgt, außer der für die 
 betreffende Nutzung an ge messenen Vergütung eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 100 % dieser Vergütung zu zahlen.
03.4 Sollte der Auftraggeber den Vertrag, aus welchen Gründen auch 
immer, vorzeitig beenden wollen, ist er zu einer Zahlung von 60 % des 
vereinbarten Preises verpflichtet. 

Zahlungsverzug
04.1 Bei Zahlungsverzug ist die Agentur berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 
% über dem Basiszinssatz ab dem 15. Tag nach Rechnungsstellung zu 
berechnen. Ist der Kunde mit dem Ausgleich fälliger Rechnungen in  
Verzug, so ist die Agentur berechtigt, die Arbeit an Projekten einzustellen, 
bis diese  Forderungen erfüllt sind.

Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten
05.1 Sonderleistungen wie beispielsweise die Umarbeitungen oder 
 Änderungen von Reinzeichnungen, das Manuskriptstudium, die 
Drucküber wachung etc. werden nach Zeitaufwand entsprechend des 

Tarifvertrages für Designleistungen SDSt/AGD (neueste Fassung)  
gesondert berechnet.
05.2 Die Agentur ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen 
Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu  
bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Agentur entsprechende 
Vollmacht zu erteilen.
05.3 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für 
Rechnung der Agentur abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auf-
traggeber, der Agentur im Innenverhältnis von sämtlichen Verbindlich-
keiten  freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben. Dazu 
gehört ins besondere die Übernahme der Kosten.
05.4 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle 
 Materialien, für die Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwischenaufnah-
men, Reproduktionen, Satz und Druck etc., sind vom Auftraggeber zu 
erstatten.

Fremdleistungen
06.1 Die Agentur ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen 
Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu be-
stellen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Agentur hierzu schriftliche 
Vollmacht zu erteilen.
06.2 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für 
Rechnung der Agentur abgeschlossen werden, ist der Auftraggeber 
 verpflichtet, der Agentur im Innenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten 
freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben, insbesondere 
von der Verpflichtung zur Zahlung des Preises für die Fremdleistung.

Eigentum // Rückgabepflicht 
07.1 An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte ein-
geräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen. Originale sind der 
Agentur spätestens drei Monate nach Lieferung unbeschädigt zurückzu-
geben, falls nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. 
07.2 Bei Beschädigung oder Verlust der Entwürfe oder Reinzeichnungen 
hat der Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung 
not wendig sind. Das Recht der Agentur, einen weitergehenden Schaden 
geltend zu machen, bleibt unberührt.

Herausgabe von Daten 
08.1 Die Agentur ist nicht verpflichtet, Datenträger, Dateien und Daten 
 herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber, dass die Agentur ihm Daten-
träger, Dateien und Daten zur Verfügung stellt, ist dies schriftlich zu verein-
baren und gesondert zu vergüten. 
08.2 Hat die Agentur dem Auftraggeber Datenträger und Dateien zur 
 Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit Einwilligung der Agentur verändert 
werden.
08.3 Gefahr und Kosten des Transports von Datenträgern, Dateien und 
Daten online und offline trägt der Auftraggeber.
08.4 Die Agentur haftet nicht für Fehler an Datenträgern, Dateien und  
Daten, die beim Datenimport auf das System des Auftraggebers entstehen.

Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster 
09.1 Der Auftraggeber legt der Agentur vor Ausführung der Verviel-
fältigung Korrekturmuster vor.
09.2 Soll die Agentur die Produktionsüberwachung durchführen, schlie-
ßen er und der Auftraggeber darüber eine schriftliche Vereinbarung ab. 
Führt die Agentur die Produktionsüberwachung durch, entscheidet er 
nach eigenem Ermessen und gibt entsprechende Anweisungen. 
09.3 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber der 
Agentur zehn einwandfreie Muster unentgeltlich. 

Haftung und Gewährleistung 
10.1 Die Agentur haftet nur für Schäden, die er selbst oder seine Erfül-
lungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen. Davon ausge-
nommen sind Schäden aus der Verletzung einer Vertragspflicht, die für die 
Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinal-
pflicht), sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, für die die Agentur auch bei leichter Fahrlässigkeit haftet.
10.2 Ansprüche des Auftraggebers, die sich aus einer Pflichtverletzung 
der Agentur oder seiner Erfüllungsgehilfen ergeben, verjähren ein Jahr 
nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Davon ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung der Agentur oder seiner Erfüllungsgehilfen beru-
hen, und Schadensersatz ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder auch der Gesundheit, auch soweit sie auf einer leicht fahr-
lässigen Pflichtverletzung der Agentur oder seiner Erfüllungsgehilfen beru-
hen; für diese Schadensersatzansprüche gelten die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen.
10.3 Die Zusendung und Rücksendung von Arbeiten und Vorlagen erfolgt 
auf Gefahr und für Rechnung des Auftraggebers.
10.4 Mit der Werkabnahme und/oder der Freigabe von Entwürfen und 
 Reinzeichnungen übernimmt der Auftraggeber die Verantwortung für die 
Richtigkeit von Text und Bild mit der Folge, dass die Haftung der  
Agentur insoweit entfällt.
10.5 Die Agentur haftet nicht für urheber-, geschmacksmuster- oder 
 markenrechtliche Schutz- oder Eintragungsfähigkeit der Entwürfe sowie 
 sonstigen Design arbeiten, die er dem Auftraggeber zur Nutzung über-
lässt.  Geschmacksmuster-, Patent- oder Markenrecherchen hat der  
Auftraggeber selbst und auf eigene Rechnung durchzuführen.

10.6 In keinem Fall haftet die Agentur für die rechtliche, insbesondere 
 wettbewerbs- und markenrechtliche Zulässigkeit der vorgesehenen  
Nutzung. Allerdings ist er verpflichtet, den Auftraggeber auf eventuelle 
rechtliche  Risiken hinzuweisen, sofern sie ihm bei der Durchführung des 
Auftrags  bekannt werden.
10.7 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von der Agentur erbrachte Wer-
kleistung nach deren Erhalt innerhalb einer angemessenen Frist zu unter-
suchen und eventuelle Mängel gegenüber der Agentur zu rügen. Die 
Rüge von offensichtlichen Mängeln muss schriftlich innerhalb von zwei 
Wochen nach Ab lieferung des Werkes, die Rüge nicht offensichtlicher 
Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach dem Erkennen des 
Mangels erfolgen.  Zur  Wahrung der Rügefrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung der Rüge. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht 
gilt die Werkleistung der Agentur in An sehung des betreffenden  
Mangels als genehmigt.

Gestaltungsfreiheit und Vorlagen 
11.1 Im Rahmen des Auftrags besteht für die Agentur Gestaltungsfreiheit. 
Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Ände-
rungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. 
11.2 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der 
 Auftraggeber zu vertreten hat, so kann die Agentur eine angemessene 
Er höhung der Vergütung verlangen. Das Recht der Agentur, einen weiter-
gehenden Schaden geltend zu machen, bleibt unberührt.
11.3 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller der Agen-
tur übergebenen Vorlagen berechtigt ist und dass diese Vorlagen von 
Rechten Dritter frei sind. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur 
Verwendung berechtigt oder sollten die Vorlagen nicht frei von Rechten 
Dritter sein, stellt der Auftraggeber den Agentur im Innenverhältnis von al-
len Ersatzansprüchen Dritter frei. Die Freistellungsverpflichtung entfällt, 
sofern der Auftraggeber nachweist, dass ihn kein Verschulden trifft.

Geheimhaltung und Datenschutz 
12.1 Die Agentur verpflichtet sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit 
mit dem Kunden zu Kenntnis gelangenden Geschäftsgeheimnisse mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu wahren und alle diesbezüg-
lichen Infor mationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Die Sorg-
falts- und  Verschwiegenheitspflicht währt über das Vertragsende hinaus 
und gilt auch dann, wenn eine Zusammenarbeit nicht zustande kommt. 
Der Auftrag wird im Sinne von § 37 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
als Auftragsdatenverarbeitung durchgeführt. Das hat zur Folge, dass:
12.2 für verschiedene Verwendung angelieferte Daten nur für den jewei-
ligen Zweck verwendet werden. Dieses ist durch die jeweils getrennte 
Kampagne gewährleistet – jede Kampagne wird separiert und muss ein-
zelnen Mit arbeitern dediziert zugeordnet werden. Die Verfahren werden in 
Einzel anweisungen des Projektmanagements dokumentiert, welche auch 
die Vor gehensweise und Zweckbestimmung vorgeben.
12.3 die vom Auftraggeber zur Durchführung des Auftrages zur Verfügung 
gestellten Daten von uns ausschließlich nach den Weisungen des 
Auftrag gebers verarbeitet werden,
12.4 die Verantwortung für die Wahrung der Rechte des Betroffenen im 
Sinne des BDSG beim Auftraggeber verbleibt (Zuverlässigkeit, Benach-
richtigung, Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung) und
12.5 die Agentur für die Datensicherung für die Phase der Auftragsdaten-
 verarbeitung verantwortlich ist.

Abgabepflicht nach § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)
13.1 Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet sich selbständig zu informieren 
ob er KSK abgabepflichtig ist. Nach § 24 KSVG sind für grafische und 
künstlerische Leistungen eine Abgabe mit dem aktuell gültigen prozentu-
alen KSK-Abgabesatz vom Rechnungsbetrag an die KSK (Künstlersozial-
kasse, Wilhelmshaven, 01805-752255, www.kuenstlersozialkasse.de) zu 
entrichten.

Schlussbestimmungen 
14.1 Nebenabreden und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der  
Schriftform. 
14.2 Für den Fall, dass der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand 
in der Bundesrepublik Deutschland hat, er seinen Sitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt oder beide Vertrags-
parteien Kaufleute sind, wird der Wohnsitz der Agentur als Gerichtsstand 
vereinbart. 
14.3 Ist eine der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam, so 
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen nicht.
14.4 Diese Geschäftsbedinungen werden mit der Unterschrift des  
Auftrages/Vertrages ausnahmslos vom Werbenen akzeptiert.
14.5 Ist eine der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam, so 
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen nicht.
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Allgemeine Geschäftsbedinungen Fotografie

Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im 

folgenden AGB genannt) gelten  für alle zwischen Style Apartment | 

Fotografie & Gestaltung - Thomas Billik (im folgendem Fotografen 

genannt) durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leis-

tungen.

Geltung

01.1 Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder 

Leistung bzw. des Angebots des Fotografen durch den Kunden, 

spätestens jedoch mit der Annahme des Bildmaterials zur Veröffentli-

chung.

01.2 Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, ist dieses schrift-

lich binnen drei Werktagen zu erklären. Abweichenden Geschäftsbe-

dingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichende 

Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei 

denn, dass der Fotograf diese schriftlich anerkennt.

01.3 Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung 

auch ohne ausdrükkliche Einbeziehung auch für alle zukünftigen Auf-

träge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des Fotografen, sofern 

nicht ausdrücklich abweichende Regelungen getroffen werden.

Auftragsproduktionen

02.1 Soweit der Fotograf Kostenvoranschläge erstellt, sind diese 

unverbindlich. Treten während der Produktion Kostenerhöhungen ein, 

sind diese erst dann vom Fotografen anzuzeigen, wenn erkennbar 

wird, dass hierdurch eine Überschreitung der ursprünglich veran-

schlagten Gesamtkosten um mehr als 15 % zu erwarten ist. Wird die 

vorgesehene Produktionszeit aus Gründen überschritten, die der Fo-

tograf nicht zu vertreten hat, so ist eine zusätzliche Vergütung auf der 

Grundlage des vereinbarten Zeithonorars bzw. in Form einer angemes-

senen Erhöhung des Pauschalhonorars zu leisten.

02.2 Der Fotograf ist berechtigt, Leistungen von Dritten, die zur 

Durchführung der Produktion eingekauft werden müssen, im Namen 

und mit Vollmacht sowie für Rechnung des Kunden in Auftrag zu 

geben.

02.3 Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung werden die Aufnah-

men, die dem Kunden nach Abschluss der Produktion zur Abnahme 

vorgelegt werden, durch den Fotografen ausgewählt.

02.4 Sind dem Fotografen innerhalb von zwei Wochen nach Abliefe-

rung der Aufnahmen keine schriftlichen Mängelrügen zugegangen, 

gelten die Aufnahmen als vertragsgemäß und mängelfrei abgenom-

men.

Überlassenes Bildmaterial (analog und digital)

03.1 Die AGB gelten für jegliches dem Kunden überlassenes Bildma-

terial, gleich in welcher Schaffensstufe oder in welcher technischen 

Form sie vorliegen. Sie gelten insbesondere auch für elektronisches 

oder digital übermitteltes Bildmaterial. 

03.2 Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem vom Fotografen 

gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke 

i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz handelt.

03.3 Vom Kunden in Auftrag gegebene Gestaltungsvorschläge oder 

Konzeptionen sind eigenständige Leistungen, die zu vergüten sind.

03.4 Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigentum des Fotografen, 

und zwar auch in dem Fall, dass Schadensersatz hierfür geleistet 

wird.

03.5 Der Kunde hat das Bildmaterial sorgfältig und pfleglich zu be-

handeln und darf es an Dritte nur zu geschäftsinternen Zwecken der 

Sichtung, Auswahl und technischen Verarbeitung weitergeben.

03.6 Reklamationen, die den Inhalt der gelieferten Sendung oder In-

halt, Qualität oder Zustand des Bildmaterials betreffen, sind innerhalb 

von zwei Wochen nach Empfang mitzuteilen. Anderenfalls gilt das 

Bildmaterial als ordnungsgemäß, vertragsgemäß und wie verzeichnet 

zugegangen.

Nutzungsrechte

04.1 Der Kunde erwirbt grundsätzlich nur ein einfaches Nutzungsrecht 

zur einmaligen Verwendung. Veröffentlichungen im Internet oder die 

Einstellung in digitale Datenbanken sind vorbehaltlich anderweitiger 

Vereinbarungen zeitlich begrenzt auf die Dauer der Veröffentlichung 

zeiträume des entsprechenden bzw. eines vergleichbaren Printojektes.

04.2 Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder räumliche 

Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert vereinbart werden 

und bedingen einen Aufschlag von mindestens 100% auf das jewei-

lige Grundhonorar.

04.3 Mit der Lieferung wird lediglich das Nutzungsrecht übertragen für 

die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vom Kunden ange-

gebenen Zweck und in der Publikation und in dem Medium oder 

Datenträger, welche/-s/-n der Kunde angegeben hat oder welche/-s/-

r sich aus den Umständen der Auftragserteilung ergibt. Im Zweifelsfall 

ist maßgeblich der Nutzungszweck, für den das Bildmaterial ausweis-

lich des Lieferscheins oder der Versandadresse zur Verfügung gestellt 

worden ist.

04.4 Jede über Ziffer 3. hinausgehende Nutzung, Verwertung, Verviel-

fältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung ist honorarpflichtig und 

bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Fotografen. 

Das gilt insbesondere für:

- eine Zweitverwertung oder Zweitveröffentlichung, insbesondere in 

Sammelbänden, produktbegleitenden Prospekten, bei Werbemaßnah-

men oder bei sonstigen Nachdrucken, jegliche Bearbeitung, Änderung 

oder Umgestaltung des Bildmaterials,

- die Digitalisierung, Speicherung oder Duplizierung des Bildmaterials 

auf Datenträgern aller Art (z.B. magnetische, optische, magnetoop-

tische oder elektronische Trägermedien wie CD-ROM, DVD, Festplat-

ten, Arbeitsspeicher, Mikrofilm etc.), soweit dieses nicht nur der 

technischen Verarbeitung und Verwaltung des Bildmaterials gem. Ziff.

III 5. AGB dient,

- jegliche Vervielfältigung oder Nutzung der Bilddaten auf digitalen 

Datenträgern, jegliche Aufnahme oder Wiedergabe der Bilddaten im 

Internet oder in Online-Datenbanken oder in anderen elektronischen 

Archiven (auch soweit es sich um interne elektronische Archive des 

Kunden handelt),

- die Weitergabe des digitalisierten Bildmaterials im Wege der Daten-

fernübertragung oder auf Datenträgern, die zur öffentlichen Wiederga-

be auf Bildschirmen oder zur Herstellung von Hardcopies geeignet 

sind.

04.5 Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Monta-

ge oder durch elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen 

urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach vorheriger schrift-

licher Zustimmung des Fotografen und nur bei Kennzeichnung mit [M] 

gestattet. Auch darf das Bildmaterial nicht abgezeichnet, nachgestellt 

fotografiert oder anderweitig als Motiv benutzt werden.

04.6 Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungs-

rechte ganz oder teilweise auf Dritte, auch nicht auf andere Konzern- 

oder Tochterunternehmen, zu übertragen. Jegliche Nutzung, Wieder-

gabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist nur gestattet unter der 

Voraussetzung der Anbringung des vom Fotografen vorgegebenen 

Urhebervermerks in zweifelsfreier Zuordnung zum jeweiligen Bild.

04.7 Die Einräumung der Nutzungsrechte steht unter der aufschie-

benden Bedingung der vollständigen Bezahlung sämtlicher Zahlungs-

ansprüche des Fotografen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis.

Haftung

05.1 Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von 

Rechten abgebildeter Personen oder Objekte, es sei denn, es wird 

ein entsprechend unterzeichnetes Release-Formular beigefügt. Der 

Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische Urheberrecht hi-

naus, z. B. für abgebildete Werke der bildenden oder angewandten 

Kunst sowie die Einholung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei 

Sammlungen, Museen etc. obliegt dem Kunden. Der Kunde trägt die 

Verantwortung für die Betextung sowie die sich aus der konkreten 

Veröffentlichung ergebenden Sinnzusammenhänge.

05.2 Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Lieferung des Bildma-

terials ist der Kunde für dessen sachgemäße Verwendung verantwort-

lich.

Honorare

06.1 Es gilt das vereinbarte Honorar. Ist kein Honorar vereinbart 

worden, bestimmt es sich nach der jeweils aktuellen Bildhonorarüber-

sicht der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM). Das Hono-

rar versteht sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

06.2 Mit dem vereinbarten Honorar wird die einmalige Nutzung des 

Bildmaterials zu dem vereinbarten Zweck gemäß Ziff. IV. 3 abgegolten.

06.3 Durch den Auftrag anfallende Kosten und Auslagen (z.B. Mate-

rial- und Laborkosten, Modellhonorare, Kosten für erforderliche Requi-

siten, Reisekosten, erforderliche Spesen etc.) sind nicht im Honorar 

enthalten und gehen zu Lasten des Kunden.

06.4 Der Honoraranspruch ist bei Ablieferung der Aufnahme fällig. 

Wird eine Produktion in Teilen abgeliefert, so ist das entsprechende 

Teilhonorar mit jeweiliger Lieferung fällig. Der Fotograf ist berechtigt, 

bei Produktionsaufträgen Abschlagszahlungen entsprechend dem je-

weils erbrachten Leistungsumfang zu verlangen.

06.5 Das Honorar gemäß VI. 1. AGB ist auch dann in voller Höhe 

zu zahlen, wenn das in Auftrag gegebene und gelieferte Bildmaterial 

nicht veröffentlicht wird. Bei Verwendung der Aufnahmen als Arbeits-

vorlage für Layout- und Präsentationszwecke fällt vorbehaltlich einer 

abweichenden Vereinbarung ein Honorar von mindestens EURO 75,00 

pro Aufnahme an. 

06.6 Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die 

gelieferten Lichtbilder Eigentum des Fotografen.

06.7 Eine Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbehaltungs-

rechts ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten For-

derungen des Kunden zulässig. Zulässig ist außerdem die Aufrech-

nung mit bestrittenen aber entscheidungsreifen Gegenforderungen.

Rückgabe des Bildmaterials

07.1 Analoges Bildmaterial ist in der gelieferten Form unverzüglich 

nach der Veröffentlichung oder der vereinbarten Nutzung, spätestens 

jedoch 3 Monate nach dem Lieferdatum, unaufgefordert zurückzusen-

den; beizufügen sind zwei Belegexemplare. Eine Verlängerung der 

3-Monatsfrist bedarf der schriftlichen Genehmigung des Fotografen.

07.2 Digitale Daten sind nach Abschluss der Nutzung grundsätzlich 

zu löschen bzw. sind die Datenträger zu vernichten. Der Fotograf 

haftet nicht für den Bestand und/oder die Möglichkeit einer erneuten 

Lieferung der Daten.

07.3 Überlässt der Fotograf auf Anforderung des Kunden oder mit 

dessen Einverständnis Bildmaterial lediglich zum Zwecke der Prüfung, 

ob eine Nutzung oder Veröffentlichung in Betracht kommt, hat der 

Kunde analoges Bildmaterial spätestens innerhalb eines Monats nach 

Erhalt zurückzugeben, sofern auf dem Lieferschein keine andere Frist 

vermerkt ist. Digitale Daten sind zu löschen bzw. sind die Datenträger 

zu vernichten oder zurückzugeben. Eine Verlängerung dieser Frist ist 

nur wirksam, wenn sie vom Fotografen schriftlich bestätigt worden ist.

07.4 Die Rücksendung des Bildmaterials erfolgt durch den Kunden 

auf dessen Kosten in branchenüblicher Verpackung. Der Kunde trägt 

das Risiko des Verlusts oder der Beschädigung während des Trans-

ports bis zum Eingang beim Fotografen.

Vertragsstrafe, Schadensersatz

08.1 Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung des Fotografen 

erfolgten) Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des 

Bildmaterials ist für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des 

fünffachen Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich weitergehender 

Schadensersatzansprüche.

08.2 Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht 

zuordnungsfähigem Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe von 

100% auf das vereinbarte bzw. übliche Nutzungshonorar zu zahlen.

Allgemeines

09.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, 

und zwar auch bei Lieferungen ins Ausland.

09.2 Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

09.3 Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer 

Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige Bestim-

mung durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu erset-

zen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am 

nächsten kommt.

09.4 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Vollkauf-

mann ist, der Wohnsitz des Fotografen.
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